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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1936

Norm

ABGB §449

ABGB §1392 B

ABGB §1432

ABGB §1435

Rechtssatz

Die zur Deckung eines wegen Formmangels ungültigen Darlehens bestellten Sicherheiten können nicht zur Sicherung

des Bereicherungsanspruches dienen.

Entscheidungstexte

1 Ob 865/36

Entscheidungstext OGH 25.11.1936 1 Ob 865/36

SZ 18/195

6 Ob 602/77

Entscheidungstext OGH 30.06.1977 6 Ob 602/77

Beisatz: Die zur Sicherung eines in der Folge nicht genehmigten Kredites bestellten Sicherheiten können ohne

besondere Vereinbarung nicht zur Sicherung des Kondiktionsanspruches auf Rückzahlung der auf den in Aussicht

genommenen Kredit bereits geleisteten Zahlungen herangezogen werden. (T1)
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